
Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstraße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministerien (608, 609, 800, 843, 845) 
oder Haltepunkt Helmholtzstraße der RB 23 und ca. 10 Minuten Fußweg 

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607, 608, 609) 

__ 

__ 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 53107 Bonn 
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per Mail 

Zugang zu amtlichen Informationen 

Ihre E-Mail vom 27. Oktober 2021 

Sehr geehrte Frau ██,  

mit Ihrer E-Mail vom 27.10.2021 beantragen Sie Auskunft darüber, wie viel das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in diesem Jahr für online Werbung ausgege-
ben hat; aufgeschlüsselt in die unterschiedlichen Plattformen (Facebook, Twitter, Journa-
listische Medien, Youtube, Sonstige). Ferner bitten Sie um Übersendung aller Dokumente, 
die die Konzipierung der Kampagnen erschließen lassen. Wenn es Verträge mit Werbe-
partnern gibt, bitten Sie ebenfalls um diese. Des Weiteren würden Sie gerne wissen, wel-
che Zielgruppen bei Facebookkampagnen ausgewählt wurden. 

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu In-
formationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG). 

Nach dieser Vorschrift hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des 
Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Grundsätzlich bestehen 
für die Antragstellung keine formellen Voraussetzungen. Allerdings kann die Behörde von  
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langen, wenn dies für die ordnungsgemäße Bekanntgabe eines Bescheids erforderlich ist. 

Dies ist z.B. der Fall, wenn der Informationszugang wegen bestehender Ablehnungs-

gründe nicht oder nicht vollständig gewährt werden kann oder nicht gebührenfrei möglich 

ist (siehe Informationsfreiheitsgesetz des Bundes - Text und Erläuterungen -, Info 02 des 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Seite 14; abrufbar 

unter https://www.bfdi.bund.de/DE/INFOFREIHEIT/INFOFREIHEIT_node.html;jsessio-

nid=0270077AAD8BC19F01C84F8456960C45.1_cid354). 

§ 10 Absatz 1 Satz 1 des IFG bestimmt, dass für Amtshandlungen nach dem IFG Gebüh-

ren zu erheben sind. Nach dem Gebühren- und Auslagenverzeichnis zu § 1 Abs. 1 der 

Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (In-

formationsgebührenverordnung - IFGGebV) betragen die Gebühren höchstens 500 Euro. 

Bevor ich über Ihren Antrag abschließend entscheide, möchte ich Ihnen daher die voraus-

sichtlich entstehenden Kosten der Bearbeitung mitteilen.  

Entgegen Ihrer Annahme, es handele sich um eine einfache Auskunft, sind hinsichtlich 

der evtl. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und der personenbezogenen Daten, die im 

Rahmen der Bearbeitung für die Online-Werbung des BMAS in diesem Jahr verwendet 

wurden, Drittbeteiligungsverfahren durchzuführen. Aufgrund abteilungsübergreifender Re-

cherchen für die Zusammenstellung der Kosten für die Online-Werbung und die weiteren 

Unterlagen, sowie der anschließend durchzuführenden Drittbeteiligungsverfahren ist da-

von auszugehen, dass der Gebührenrahmen für Ihre Auskunft fast ausgeschöpft würde 

und sich die Gebühren für die Bearbeitung Ihres Antrages am oberen Ende des Gebüh-

ren- und Auslagenverzeichnisses befinden werden.  

Ich möchte Sie vor diesem Hintergrund um Bestätigung bitten, dass Sie auch in Anbe-

tracht der zu erwartenden Kosten Ihren IFG-Antrag aufrechterhalten und in Übereinstim-

mung mit den Vorgaben des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit um die Mitteilung Ihrer Postzustellungsadresse, damit Ihnen die Entscheidung 

über Ihren Antrag ordnungsgemäß bekannt gegeben werden kann. Ich erwarte Ihre Rück-

meldung bis zum 24.11.2021. 

Bis zu einer Rückmeldung von Ihnen ruht das Verfahren. Für den Fall, dass Sie sich bis 

zum o.g. Datum nicht melden, gehe ich davon aus, dass Sie ihren Antrag nicht weiter auf-

rechterhalten. 
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trags verarbeitet werden. Nähere Informationen zum Datenschutz und zu Ihren diesbe-
züglichen Rechten finden Sie unter https://www.bmas.de/DE/Infos/Datenschutz/daten-
schutz.html. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

████████


